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1 BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE  

 JÄGERPRÜFUNG 2020 
 
Nach § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Landesjagdgesetzes (Landesjagdge-
setzdurchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) 
ist der Prüfungstermin für den schriftlichen Teil 
der Jägerprüfung 2020 landeseinheitlich am 
 

Montag, 20. April 2020, 15.00 Uhr. 
 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet im 
Hochsauerlandkreis an folgenden Orten statt: 
 
vor dem Jägerprüfungsausschuss West: 
im Kreishaus in Meschede, Steinstr. 27, Sitzungs-
saal „Sauerland“, Raum-Nr. F 1 
 
vor dem Jägerprüfungsausschuss Ost: 
im Kreishaus in Brilon, Am Rothaarsteig 1, Großer 
Sitzungssaal, Bau C 
 
Die Termine für die Schießprüfung und für den 
mündlich-praktischen Teil der Jägerprüfung 2020 
werden wie folgt festgesetzt: 
 
Schießprüfung: 
 
Dienstag, 21.04.2020, ab 09.00 Uhr, vor dem 
Jägerprüfungsausschuss Ost auf dem DJV-
Schießstand des Hegerings Marsberg in Mars-
berg 
 
Mittwoch, 22.04.2020, ab 09.00 Uhr, vor dem 
Jägerprüfungsausschuss West auf dem DJV-
Schießstand des Hegerings Sundern in Sundern 
 
Donnerstag, 23.04.2020, ab 09.00 Uhr, vor dem 
Jägerprüfungsausschuss West auf dem DJV-
Schießstand des Hegerings Meschede in 
Meschede 
 
Die Schießprüfung besteht nach § 6 DVO LJG-
NRW aus dem Büchsenschießen und dem Flin-
tenschießen. 
 
Beim Büchsenschießen sind 5 Schüsse sitzend 
aufgelegt aus einer Entfernung zwischen 90 und 
110 m auf die Rehbockscheibe Nr. 1 des Deut-
schen Jagdschutzverbandes abzugeben. Außer-
dem sind 5 Schüsse stehend freihändig aus einer 
Entfernung zwischen 48 und 62 m auf die flüchti-
ge Überläuferscheibe Nr. 5 oder 6 des Deutschen 
Jagdschutzverbandes abzugeben. 
 
Beim Flintenschießen sind nach Festlegung durch 
den Prüfungsausschuss 10 bewegliche Ziele 
(Wurftauben-Skeet oder Wurftauben-Trap oder 
Kipphasen) aus jagdlicher Gewehrhaltung zu be-
schießen. Doppelschüsse sind zugelassen. Die 
Jägerprüfungsausschüsse haben festgelegt, dass 
bei der Jägerprüfung im HSK auf Kipphasen ge-
schossen wird. 
 

Mündlich-praktischer Teil: 
 
Vom 28.04. bis 29.04.2020 vor dem Prüfungsaus-
schuss Ost im Kreishaus Brilon, Am Rothaarsteig 
1, Brilon, Großer Sitzungssaal 
 
Vom 04.05. bis 06.05.2020 vor dem Prüfungsaus-
schuss West im Kreishaus Meschede, Steinstr. 
27, Meschede, Fraktionssaal „Langenberg“, 
Raum-Nr. F 3 
 
Ich behalte mir vor, die Orte für den schriftlichen 
Teil sowie die Zeiträume und Orte für den münd-
lich-praktischen Teil der Jägerprüfung aus organi-
satorischen Gründen zu verlegen. Dies wird den 
Bewerbern ggf. im Zulassungsschreiben mitge-
teilt. 
 
Der genaue Zeitpunkt des Beginns des mündlich-
praktischen Teils der Jägerprüfung 2020 wird den 
einzelnen Bewerbern unmittelbar nach Durchfüh-
rung der Schießprüfung bekanntgegeben. 
 
Die Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind 
nach § 4 Abs. 1 DVO LJG-NRW bis spätestens 2 
Monate vor der schriftlichen Jägerprüfung, d.h. 
bis zum 20.02.2020, bei der Unteren Jagdbehör-
de des Hochsauerlandkreises, Steinstr. 27, 59872 
Meschede, einzureichen. 
 
Dem Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung sind 
nach § 4 Abs. 1 DVO LJG-NRW beizufügen: 
 
1. ein Nachweis über die Einzahlung der Prü-

fungsgebühr; 
2. ein Nachweis über die sichere Handhabung 

und das Schießen mit einer Kurzwaffe; 
3. ein Nachweis über die Ausbildung zur Kundi-

gen Person nach der EU-Hygieneverordnung 
Nr. 853/2004. 

 
Die Prüfungsgebühr beträgt 250,- €. Sie ist vor 
der Antragstellung auf eines der nachfolgenden 
Konten des Hochsauerlandkreises unter Angabe 
des Verwendungszwecks „011001010 Jägerprü-
fung“ einzuzahlen: 
 
Sparkasse Hochsauerland    
BIC: WELADED1HSL  
IBAN: DE64416517700000000190 
 
Sparkasse Meschede 
BIC: WELADED1MES 
IBAN: DE77464510120000000018 
 
Sparkasse Arnsberg-Sundern 
BIC: WELADED1ARN 
IBAN: DE40466500050001007327 
 
Postbank Dortmund 
BIC: PBNKDEFFXXX 
IBAN: DE95440100460001178467 
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Bewerber, deren Anträge auf Zulassung zur Jä-
gerprüfung nach dem 20.02.2020 bei der Unteren 
Jagdbehörde eingehen, können zur Jägerprüfung 
nicht mehr zugelassen werden, wie auch diejeni-
gen Bewerber, die bis zu diesem Termin die not-
wendigen Nachweise nicht vorgelegt haben. 
 
Die Termine einer eventuellen Nachprüfung (vo-
raussichtlich im September 2020) werden den 
Antragstellern gesondert bekanntgegeben. 
 
Meschede, den 09. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst Untere Naturschutzbehörde, Jagd 
- Untere Jagdbehörde - 
 
Im Auftrag 
gez. 
Dünnebacke 
 

 

2 HINWEISBEKANNTMACHUNG ZUR 

ÄNDERUNG DER VERBANDSSATZUNG 
DES ZWECKVERBANDES  

 „SÜDWESTFALEN-IT“ 
 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT 
hat in ihrer Sitzung am 11.12.2019 die 1. Ände-
rung zur Neufassung der Verbandssatzung vom 
19.12.2017 beschlossen. Die Änderung ist im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 
51/52 vom 28.12.2019 unter der lfd. Nr. 955 auf 
der Seite 572 bekannt gemacht worden. Die Sat-
zungsänderung ist am 01.01.2020 in Kraft getre-
ten. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) hingewiesen. 
 
Meschede, den 10. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
 
Im Auftrag 
gez. 
Steringer 
 

 

3 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (BIM-
SCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORD-
NUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES 
BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (9. BIMSCHV) 

 ANTRAG DER WINDPARK GMBH & CO. 
BRILON KG, V. D. GF HANS-DIETER 
KETTWIG AUF ERTEILUNG EINER GE-
NEHMIGUNG ZUR ÄNDERUNG VON 
NEBENBESTIMMUNGEN ZUM GENEH-

MIGUNGSBESCHEID VOM 24.10.2017, 
AZ.: 41.3.40399-2016-04 

 -ERTEILUNG DER GENEHMIGUNG- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Ge-
nehmigungsbehörde, der Windpark GmbH & Co. 
Brilon KG, v. d. GF Hans-Dieter Kettwig, Dree-
kamp 5, 26605 Aurich auf ihren Antrag vom 
10.12.2019 die Genehmigung zur Änderung von 
Nebenbestimmungen des Genehmigungsbe-
scheides vom 24.10.2017, Az.: 41.3.40399-2016-
04 am 17.01.2020 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 
des Anhanges 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer 
Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Nebenbestimmungen 
Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen zum 
Natur- und Artenschutz.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
Der Bescheid und die dazugehörigen Unterlagen 
liegen in der Zeit vom 21.01.2020 bis zum 
04.02.2020 bei der folgenden Stelle aus und kön-
nen dort während der angegebenen Zeiten einge-
sehen werden: 
 
Genehmigungsbehörde: 
Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr 
bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
02961/94-3155 
 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid 
auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(http://www.hochsauerlandkreis.de/buergerservice
/bauen_wohnen_kataster/bauen_wohnen/Bekannt
machungen_oeff.php) in der Zeit vom 21.01.2020 
bis zum 04.02.2020 eingesehen werden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid Dritten gegenüber, die keine Einwendun-
gen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Verwal-
tungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jäger-
straße 1, binnen eines Monats, nachdem Ihnen 
der Bescheid bekannt gegeben wurde, schriftlich 
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oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeam-
ten/in der Geschäftsstelle Klage erheben. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektro-
nische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803).* 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. 
 
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, den 20. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40460-2019-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

4 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Herrn Artin Tunashi, zuletzt wohnhaft in 59909 
Bestwig, Birkenstraße 20, sind die Ordnungsver-
fügungen über die zwangsweise Außerbetriebset-
zung des Fahrzeuges HSK-G 585 wegen fehlen-
den Versicherungsschutzes durch den Landrat 
des Hochsauerlandkreises vom 13.01.2020 und 
15.01.2020 zuzustellen (Az.: 47/36.HSK-G 585). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Be-
troffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung 
an einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zu-

stellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche 
Zustellung erforderlich. 
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenver-
kehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zim-
mer 191, zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, 
an dem seit dem Tag des Aushängens und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die zwei Bescheide des Landrates des 
Hochsauerlandkreises vom 13.01.2020 und 
15.01.2020 können vor dem Verwaltungsgericht 
Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Wird die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, 
soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, den 15. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 47/36.HSK-G 585 
 
Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
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5 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Herrn Rimon Faraye, zuletzt wohnhaft in 59872 
Meschede, Am Krähenberg 10, sind die Ord-
nungsverfügungen über die zwangsweise Außer-
betriebsetzung des Fahrzeuges HSK-RF244 we-
gen fehlenden Versicherungsschutzes durch den 
Landrat des Hochsauerlandkreises vom 
09.01.2020 und 16.01.2020 zuzustellen (Az.: 
47/36.HSK-RF244). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Be-
troffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung 
an einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zu-
stellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche 
Zustellung erforderlich. 
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenver-
kehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zim-
mer 191, zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, 
an dem seit dem Tag des Aushängens und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die zwei Bescheide des Landrates des 
Hochsauerlandkreises vom 09.01.2020 und 
16.01.2020 können vor dem Verwaltungsgericht 
Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Wird die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, 
soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder 

in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, den 16. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 47/36.HSK-RF244 
 
Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
 

 

6 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid 
wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fach-
dienst 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten, Eich-
holzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom  14.11.2019 
Aktenzeichen H04/552187599-20 
 
Bußgeldverfahren gegen Jonckheere-Preuß, 
 Sven 
zuletzt wohnhaft:  Mülsborner Straße 1 
 in 59872 Meschede 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverord-
nung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 i.V.m. 
§ 19 der Hauptsatzung des Hochsauerlandkreises 
vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle, im Raum 739, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
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Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Arnsberg, den 16. Januar 2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 48 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Lichtenberg 
 

 

7 BEKANNTMACHUNG DER ENTWICK-

LUNGSGESELLSCHAFT HOCHSAUER-
LANDKREIS MBH ZUM JAHRESAB-
SCHLUSS 2018 

 
Gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NW in Ver-
bindung mit § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c 
der Gemeindeordnung NW machen wir folgendes 
bekannt: 
 
1. Die Gesellschafterversammlung der Entwick-

lungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH hat 
am 11.07.2019 den Jahresabschluss zum 
31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 
50.833,10 € und einem Jahresüberschuss/-
fehlbetrag von 0 € festgestellt. 

 
2. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts beauftragte Dipl.-
Kaufmann Ulrich Schulte-Sprenger, Meschede, 
hat am 11.06.2019 folgenden uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
"An die Entwicklungsgesellschaft Hochsauer-
landkreis mbH, Meschede 
 
Prüfungsurteile 
 
Ich habe den Jahresabschluss der Entwick-
lungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, 
Meschede, – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 
bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus habe ich den Lagebericht der Entwick-
lungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, 
Meschede, für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 
und  
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, 
dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Meine Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ meines 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Ich bin von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und habe meine sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, 
dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für meine Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
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als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten o-
der unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundla-
ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 
 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

 identifiziere und beurteile ich die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, plane 
und führe Prüfungshandlungen als Reakti-
on auf diese Risiken durch sowie erlange 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für meine 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

 gewinne ich ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Ge-
sellschaft abzugeben. 

 beurteile ich die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls ich zu dem Schluss komme, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
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bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, mein jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum meines Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 beurteile ich die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteile ich den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führe ich Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehe ich da-
bei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteile die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

 
Ich erörtere mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung so-
wie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die ich während meiner Prüfung 
feststelle."  

 
3. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 

werden bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Steinstra-
ße 27, 59872 Meschede (Kreishaus Mesche-
de, Raum Nr. 500) verfügbar gehalten. 

 
Meschede, den 20. Dezember 2019 
 

gez. gez. 
Frank Linnekugel  Volker Nelle 

Geschäftsführer 
 

 

8 BEKANNTMACHUNG DES JAHRES-

ABSCHLUSSES DES ABFALLENT-
SORGUNGSBETRIEBES DES HOCH-
SAUERLANDKREISES FÜR DAS WIRT-
SCHAFTSJAHR 2018 

 
Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in 
seiner Sitzung am 11.10.2019 den Jahresab-
schluss 2018 für den Abfallentsorgungsbetrieb 
des Hochsauerlandkreises -AHSK- mit einer Ab-
schlusssumme der Bilanz zum 31.12.2018 von 
45.457.840,70 € festgestellt.  
 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der 
bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung 
i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW 
gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Ab-
fallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises 
AHSK. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ARTEMIS GmbH, 
Sundern, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 19.07.2019 den nach-
folgend dargestellten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄN-
GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauer-
landkreises (AHSK) 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Abfallentsor-
gungsbetriebs des Hochsauerlandkreises (AHSK) 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht des Abfallentsor-
gungsbetriebs des Hochsauerlandkreises (AHSK) 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlä-
gigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
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Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unse-
re Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
  
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter - falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Eigenbetriebes abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ei-
genbetriebes zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-
ge Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

  

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 
vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Eigenbetriebes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwa-
iger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ARTEMIS GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-
zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 17. Dezember 2019 
 
gpaNRW 
Im Auftrag 
 
gez. L.S. 
Gregor Loges 
 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 
wird bis zum 30.12.2020 montags bis donnerstags 
von 08:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 
bis 12:00 Uhr im Verwaltungsgebäude des AHSK 
auf dem Gelände der Zentralen Reststoffdeponie 
Hochsauerlandkreis in 59872 Meschede, Frielin-
ghausen 2, Raum 204, zur Einsicht verfügbar 
gehalten. Er kann ebenfalls im Kreistagsinformati-
onssystem des Hochsauerlandkreises unter der 
Drs.-Nr. 9/1266 online eingesehen werden. 
 
Meschede, den 15. Januar 2020 
 
gez. 
Pape 
Betriebsleiter 
 


